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Sehr geehrterKunde,

fast vier Wochensindseit unsererletztenVeröffentlichungüber die Regelungen, Maßnahmenund AuswirkungendieserbeispiellosenKrise, die die wichtigstenGrößenordnungenunseresSektors
betrifft , vergangen, und wir freuen uns, unsereEindrücke, Analysenund SchlussfolgerungenzurEntwicklungdieserKrise Covid_19 erneutzurVerfügungzustellen.

WährenddieserZeit wurdenHilfsmaßnahmenvon den RegierungenjedesanalysiertenLandesgenehmigt, und eingroßerTeil der Immobilien hat Solidaritäts- und Unterstützungsentscheidungen
für die Mieter getroffen, um die Lebensfähigkeitund Kontinuität des Unternehmensmittel- und langfristigzuerreichen. Die Erholungdes Immobilienmarkteswird nichtnurvon der Dauer dieser
Krise abhängen, sondernauchvon der Fähigkeitder wirtschaftlichenAnreize, die ausallen Blickwinkelndurchfiskalische, arbeits- und aktivitätsbezogeneReaktivierungsmaßnahmenin jedemder 
Teilsektorenerhalten werdenkönnen.

In jedemFall wird die Erholungnicht in allen Segmentengleichverlaufen, von deneneinigesehrwiderstandsfähigsind, währendandereunter einemlangsamerenTempo der Erholungleiden
werden.
ObwohlsicheinigeeuropäischeMärkte zuerholenbegonnenhaben, könntedas Risiko beider spätenErholungder von der Pandemieam stärkstenbetroffenenLänder innerhalbder 
EuropäischenUnion entstehen: Italien, Spanienund Frankreich.

Auf der anderen Seite bieten wir Ihnen als einer der wichtigsten Immobilienverwalter auf dem europäischen Markt unser Wissen,unsere Erfahrung, die Identifizierung von Möglichkeiten und 
Empfehlungen an, um Ihnen zu helfen, eine Situation in kürzester Zeit zu überwinden. Wir sind sehr darauf bedacht, unsere Mitarbeiter, Mieter, Kunden und Lieferanten bei allen von uns 
verwalteten Vermögenswerten zu schützen. Zu diesem Zweck haben wir die Betriebshandbücher und Leitfäden mit praktischen Empfehlungen auf der Grundlage der von den europäischen 
operativen und technischen Teams erhaltenen Richtlinien vorbereitet und stellen sie Ihnen zur Verfügung, damit Sie die Auswirkungen minimieren und eine risikofreie Renditeerzielenkönnen.

Wenn wir unsin dieserneuenRealitätzurechtfinden, werdenwir flexibel sein und unsschnell anpassenmüssen.

Abschließendmöchtenwir Ihnen und IhrenFamilienunserebestenWünscheaussprechenund Ihnen für das Vertrauendanken, das Sie unseremTeam stets entgegengebrachthaben.

Wir hoffen Sie baldzusehenund bitte bleibensiegesund!

Im NamenvonMVGMInternational.

Thorsten Czoske
Chief Operational Officer 



EMEA



Fälle: 41.889 (getestet) - 13.797 im Krankenhaus

Geheilt: 9.433 (Krankenhaus verlassen)

Todesfälle: 6.262

COVID-19 in Belgium
As of 22nd of April 2020

TäglicheFälle
(pro Region)

13. März 2020
Å Ankündigungder 1. Einschränkungen
Å Aussetzungdes Unterrichts in Schulenund Kindergärten

bis zuden Ostferien(5. April). Kindergärtenbleiben
geöffnet & SchulenmüssenKindertagesstättenfür
Menschen organisieren, die weiter arbeiten müssen.

Å Nur die Geschäftefür den ersten Bedarfbleiben
ganztägiggeöffnet: Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, 
Tierhandlungen.

Å Restaurants und Bars müssenab Freitag, 13. 
Mitternacht schließen, außerzumMitnehmen.

Å AndereGeschäftemüssennur an Wochenenden
schließen.

17. März 2020
Å Ankündigungder "2. Einschränkungen" ab 18.
Å AlleGeschäftemüssenschließen, mit Ausnahmeder 

Geschäftedes 1. Lebensbedarfs: Apotheken, 
Lebensmittelgeschäfte, Tierhandlungen, 
Buchhandlungen, Nachtgeschäfte(bis 22 Uhr) und Frisöre
(ein Kunde nachdem anderen). Restaurants könnennur
Essen zumMitnehmen oder Liefern anbieten. Verbot
öffentlicher Versammlungen. Unternehmen müssen, 
wenn möglich, Telearbeit organisieren. Hausarrest: Die 
Menschen müssenzuHause bleibenund dürfen nur zu
folgendenZweckenausgehen: zurArbeit gehen(wenn es 
keineandereMöglichkeitgibt), ins Lebensmittelgeschäft, 
zumArzt, in die Apotheke, zurPost, zur Bank, zur
Tankstelle, schwächerenMenschen helfen.

Å Abständezwischenden Personensindeinzuhalten
(mindestens1,5 Meter).

Å Begrenzungender Anzahlvon Kundenpro geöffnetem
Geschäft

20. März 2020
Å Schließungder Grenzenfür nichtnotwendigeReisen

23. März 2020
Å Auch Friseuremüssenschließen

27. März 2020
Å Die Maßnahmenwerden mindestensbis zum19. 

April verlängert und könntenerneut bis zum3. 
Mai verlängertwerden.

15. April 2020
Å Die Maßnahmenwerden bis zum3. Mai 

verlängert.
Å Baumärkte und Gärtnereien könntenwieder

eröffnen, wobei die sozialeDistanzierungund die 
Einschränkungender Kundenpro Geschäft
weiterhin respektiert werden. Einige
Containerparksdürfen auchab Montag, den 20. 
April öffnen.

21. April 2020
Å Mc Donald öffnet seinenDrive-Service ab 

Mittag wieder, was zulangenWarteschlangen
führt.

23. April 2020
Å Burger King und Quick werden ihren Drive-

Service wieder eröffnen.



BÜRO

ÅAb Freitag, dem 13. März: Die Arbeit sollte so weit wie möglich fortgesetzt werden, aber 
Telearbeit sollte privilegiert und, wenn nötig, verstärkt werden.

Å Ab 18. März mittags: Die Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, zu Hause zu bleiben 
und Kontakte außer mit ihren unmittelbaren Familienangehörigen zu vermeiden, es sei 
denn, sie müssen arbeiten oder notwendige Reisen unternehmen. Unternehmen -
unabhängig von ihrer Größe - sind verpflichtet, Telearbeit für jede Funktion zu 
organisieren, wo dies ausnahmslos möglich ist. Für diejenigen, für die diese Organisation 
nicht möglich ist, wird der Respekt vor sozialer Distanzierung gewissenhaft gewahrt. 
Diese Regel gilt sowohl bei der Ausübung der Arbeit als auch bei den vom Arbeitgeber 
organisierten Transporten. Wenn Unternehmen diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommen können, müssen sie schließen.

ÅDiese Beschränkungen gelten nicht für wichtige Sektoren und wesentliche 
Dienstleistungen. Diese müssen jedoch darauf achten, dass die Regeln der sozialen 
Distanzierung so weit wie möglich eingehalten werden.

ÅAm Freitag, dem 27. April, wurden diese Maßnahmen bis zum 19. April verlängert. Am 
15. April wurde eine neue Verlängerung bis zum 3. Mai angekündigt.

EINZELHANDEL RETAIL

Å Freizeitaktivitäten (Sport, Kultur, Folklore usw.) werden von Freitag, dem 13. 
März, bis zum 5. April (verlängert bis zum 19. April) abgesagt, unabhängig davon, 
ob sie öffentlich oder privat sind. 

ÅRestaurants, Diskotheken und Bars sind geschlossen.
ÅHotels bleiben geöffnet, nicht ihre Restaurants.
Å Lieferung und Mitnahme ist erlaubt.
Å Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben normal geöffnet (auch am 

Wochenende). Es wird jedoch empfohlen, die Hygienemaßnahmen auf der 
Grundlage der Empfehlungen

ÅDie Geschäfte bleiben unter der Woche geöffnet, müssen aber an den 
Wochenenden, vom 13. März bis zur neuen Maßnahme am 18. März, schließen. 
Ab dem 18. März müssen alle nicht unbedingt notwendigen Geschäfte mit 
Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Tierhandlungen und 
Buchhandlungen schließen.

ÅRegulierung und begrenzter Zugang zu den geöffneten Geschäften ab dem 18. 
März (1 Kunde pro 10m², für maximal 30 Minuten).

ÅNachtgeschäfte können bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben.
ÅDie Friseure müssen ab 24. März schließen.
ÅSeit dem 18. April könnten Baumärkte, Gärtnereien und Containerparks 

wiedereröffnet werden, wobei die soziale Distanzierung und die 
Einschränkungen der Kunden pro Geschäft weiterhin respektiert werden.

ÅUnternehmen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, können bei der 
Regierung Unterstützungsmaßnahmen für bestimmte Steuern (Mehrwertsteuer, 
Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer,...) beantragen. 

ÅDiese Unterstützungsmaßnahmen sind: Zahlungsplan, Befreiung von 
Verzugszinsen, Aufhebung von Geldstrafen bei Nichtzahlung. Diese Maßnahmen 
sollen es den Unternehmen ermöglichen, vorübergehende finanzielle 
Schwierigkeiten zu überwinden.

COVID-19 in Belgien
Å Selbständige Arbeitnehmer und Unternehmen können gemäß den von den Regionen (Brüssel, 
²ŀƭƭƻƴƛŜƴΣ CƭŀƴŘŜǊƴύ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ wŜƎŜƭƴ 9ƴǘǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎŜƴ όōƛǎ Ȋǳ рΦллл ϵύ ŦǸǊ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ 
beantragen, die zur Schließung oder teilweisen Schließung gezwungen sind.

Å Entschädigung "Droit passerelleϦΣ ōƛǎ Ȋǳ мΦнфмΣсфϵ όƻŘŜǊ мΦсмпΣмлϵ ŦǸǊ CŀƳƛƭƛŜƴύ ŦǸǊ 
Selbständige, die ihre Tätigkeit einstellen müssen.

Å Unternehmen können aufgrund von "höherer Gewalt" vorübergehende 
Arbeitslosenunterstützung beantragen.

ÅLƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ CƭŀƴŘŜǊƴΥ 5ƛŜ wŜƎƛƻƴ ǎǘŜƭƭǘ мсл ϵ ǇǊƻ ¢ŀƎ ŦǸǊ {ŜƭōǎǘŅƴŘƛƎŜ ǳƴŘ Ya¦ ōŜǊŜƛǘΣ ŘƛŜ 
von der durch das Coronavirus verursachten Untätigkeit betroffen sind.



COVID-19 in Czech Republic
Stand: 20. April 2020

12. März 2020
Der Ausnahmezustandwurde ausgerufen.

Å Die Regierunghat einen VorschlagzurVerlängerung
des Ausnahmezustandsum weitere 30 Tage, bis zum
30. April 2020, angenommen.

14. März 2020
Ankündigungvon Einschränkungen. 

Å Die Freizügigkeitistbegrenzt, mit Ausnahmevon 
Fahrtenzur und von der Arbeit und notwendigen
Reisen zur Sicherungder menschlichen
Grundbedürfnisse(z.B. Lebensmittel, Einkäufevon 
Medikamenten, Hilfefür ältereFamilienmitglieder)

Å Die Bereitstellungvon Beherbergungsdienstleistungen
istverboten.

13. März 2020
Ankündigungder 1. Einschränkungen

Å Vollzeitunterrichtin Einrichtungender Elementar-
Sekundär- und Tertiärstufesowiean Universitäten, 
auf SprachunterrichtspezialisierteEinrichtungen
und von diesenFächernorganisierteAktivitäten
sindverboten.

Å Allesportlichen, kulturellen, religiösenund 
anderenAktivitätenim öffentlichenund privaten
Bereich, die mehr als30 Personenumfassen, sind
verboten. Dies gilt nichtfür Sitzungender 
staatlichenVerwaltung (z.B. der Justiz, 
Regierungssitzungen, Sitzungender 
Verfassungsorgane) und Beerdigungen.

18. März 2020
Ankündigungvon Einschränkungen

Å AlleReexportevon Arzneimittelnund Medizinprodukten, die 
für den tschechischenMarkt registriertsind, in die EU und der 
Export solcheraußerhalbder EU istverboten.

Å Allen Lagernund Transportunternehmenwird empfohlen, ihre
Räumlichkeitenregelmäßigzu desinfizieren, insbesondere
Bereiche, die häufigmit Personenin Kontaktkommen.

19. März 2020
Ankündigungvon Einschränkungen

Å

Jedermuss außerhalbseines Wohnsitzesund am Arbeitsplatz
eineGesichtsmaskeoder eineandereArt der Abdeckungvon 
Nase und Mund tragen.

25. März 2020
Ankündigungvon Einschränkungen

Å AlleGeschäfteüber 500 m2 sindvon 8:00 bis 10:00 Uhr für
Seniorenund Behinderteüber 50 Jahre reserviert. In 
Geschäftenunter 500 m2 werden die Mitarbeiter angewiesen, 
den obengenanntenPersonenVorrangeinzuräumen. Allen 
Lagernund Transportunternehmenwird empfohlen, ihre
Räumlichkeitenregelmäßigzu desinfizieren, insbesondere
Bereiche, die häufigmit Personenin Kontaktkommen.
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COVID-19 in der Tschechischen Republik

7th April 2020
Individual outdoor sports have been allowed
Å When respecting keeping a safe distance of two meters 

and the presence of a maximum of two people, these 
sports can be performed without respiratory 
protection.

Å The ban on use of common spaces like showers and 
lockers is sti ll in force. 

Å Raw material collection yards, waste collection yards 
and composting plants may also be operational.

9th April 2020
All hobby markets, building material shops, 
ironmongeries and shops providing sale and service of 
bicycles are reopened
These will have to follow stricter hygiene rules, such as the 
obligation to place hand disinfection at the entrance, strict 
adherence to safety distances or the obligation to wear 
gloves.

20th April 2020
Following business can be reopened:
craft workshops (except for professions where the direct 
physical contact with clients is present), car dealers, outdoor 
markets or dog salons. From the same date, the students of the 
last year of university programs may return back to schools for 
individual consultations. Last but not least, weddings of up to 
10 people and outdoor training sessions of professional athletes 
(both under strict hygienic conditions) can be held as well.

14th April 2020
Travelling abroad for "essential activities" will be allowed
This will include business trips, assembly of a production 
facility, visit to a doctor or a relative. Each trip will be 
followed by 14 days of obligatory quarantine after arrival.

27th April 2020
Church services can be held
with a maximum of 15 persons and under strict hygienic 
conditions.



COVID-19 in der Tschechischen Republik
EINZELHANDEL

ÅDer Einzelhandel ist neben E-Shops und 

eröffneten Geschäften 
(Lebensmittel/Drogen/Apotheken/Blumen) 
vollständig betroffen.

ÅAlle Mieter bitten um Verkauf oder 
Stornierung der Miete während der 

geschlossenen Periode
ÅBetroffene Einzelhandelsmieter sind nach 

einem neuen Gesetz berechtigt, von den 
Vermietern einen Aufschub der Mietzahlungen 
in einer Gesamthöhe von 3 Monaten bis zum 

31.3.2022 zu verlangen; der Einzelhandel in 
Prag ist ausgeschlossen. 

BÜRO

ÅBüro teilweise betroffen für Geschäfte im 
Zusammenhang mit Einzelhandel/Flügen & 
B2B-Sektor.

ÅDie meisten Unternehmen implementierten 
teilweise Home Office.

INDUSTRIE

ÅDie Industrie ist teilweise und derzeit nur für 
Automobilzulieferer betroffen. 

ÅDie große Automobilindustrie hat den Betrieb 
zusammen mit der Schwerindustrie 
geschlossen. 

ÅLogistik und Paketdienste zusammen mit E-
Shop-Lagern funktionieren derzeit gut. 


